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1. Definition Kindeswohlgefährdung 

 
Bei einer körperlichen, geistigen oder seelischen Kindeswohlgefährdung muss die Beeinträchtigung, die das 
Kind erleidet, gravierend sein und es muss die biographisch-zeitliche  
Dimension beachtet werden. Kindeswohl bezieht sich auf gegenwärtige, vergangene  
und auf zukünftige Lebenserfahrungen und Lebensgestaltungen eines Kindes (DJI-Handbuch, 
September 2004). 
 
Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH FamRZ. 1956) hat den Begriff der Kindeswohlgefährdung 
konkretisiert und versteht darunter „eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass 

sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen 

lässt.“ 

Aus dieser Definition ergeben sich drei Kriterien für die Feststellung einer Kindeswohlgefährdung, die 
gleichzeitig erfüllt sein müssen: 

- gegenwärtig vorhandene Gefahr, 
- Erheblichkeit der drohenden Schädigung sowie 
- Sicherheit der Vorhersage. 

 
 

2. Rechtliche Grundlagen des SGB VIII und BGB 

 

1. Die Vorschrift des § 1666 Abs. 1. BGB nennt vier mögliche Formen einer Kindeswohlgefährdung: 
a. körperlich 
b. geistig 
c. seelisch 
d. das Vermögen betreffend 

 
2. Das Vorgehen des Jugendamtes bei Bekanntwerden von Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung wird im § 8a SGB VIII (Stand 09/2012) geregelt. 
 
 
§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

 
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 

oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer 
Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder 
den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach 
fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind 
und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der 
Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den 
Erziehungsberechtigten anzubieten. 
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(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht 
anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei 
der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann 
die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das 
Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 
 

(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der   
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die 
Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden 
erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht 
mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen 
selbst ein. 

 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem 
Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass  
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines  

  von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 
2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen  

wird sowie 
3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 

Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 
Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend 
hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung 
aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das 
Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

 
(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 

Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen 
zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des 
Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im 
Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an 
dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden 
sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage 
gestellt wird. 
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3.  Formen von Kindeswohlgefährdung 
 

3.1. Körperliche Misshandlung 

Unter körperlicher Misshandlung versteht man: „alle gewaltsamen Handlungen aus Unkontrolliertheit oder 
Erziehungskalkül, die dem Kind körperliche Schäden und Verletzungen zufügen“ (Münder et al. 2000, S. 
52).  

 
       Beispiele: 

Körperliche Gewalt kann die verschiedensten Formen haben: Prügel, Schläge, Stichverletzungen, 
Verbrennungen, Verbrühungen, Striemen, Blutergüsse, Schütteln (Achtung: Schütteltrauma bei 
Kleinkindern). 
 

       Mögliche Folgen:  
Traumata, bleibende körperliche Einschränkungen, im schlimmsten Fall kann eine körperliche 
Misshandlung zum Tod führen 

 
3.2 Seelische Misshandlung 

       Unter seelischer Misshandlung werden alle Äußerungen und Handlungen zusammengefasst, die das 
       Kind terrorisieren, ängstigen, es in zynischer oder sadistischer Weise herabsetzen, es anhaltend   
       überfordern oder das Gefühl der Ablehnung und der eigenen Wertlosigkeit vermitteln. 

 
       Beispiele: 

    Eine seelische Misshandlung ist z.B. gegeben, wenn Kinder massiv mit Drohungen geängstigt und  
    eingeschüchtert werden, wenn sie eingesperrt und von Außenkontakten abgeschnitten werden und  
    ihnen die Sündenbockrolle in der Familie zugeschrieben wird. 

 Kinder, die ausgenutzt und korrumpiert werden, indem sie zu einem selbstzerstörerischen oder   
 strafbaren Verhalten angehalten oder gezwungen werden sind von seelischer Misshandlung     
 betroffen – auch dann, wenn ein solches Verhalten widerstandslos zugelassen wird. 
 Auch Kinder, die in elterliche Streitereien oder Beziehungskonflikte hineingezogen werden, sind von  
 seelischer Misshandlung betroffen. In besonderem Maße, wenn Kinder massive Partnergewalt 
 miterleben. 
 Überbehütetes oder stark überfürsorgliches Erziehungsverhalten kann ebenfalls unter diesen 
 Misshandlungsbegriff eingeordnet werden, wenn es Ohnmacht und Abhängigkeit vermittelt und    
 wehrlos macht. Weiter fällt unter seelische Misshandlung die Verweigerung emotionaler  
 Responsivität, z.B.: Signale des Kindes und seine Bedürfnisse nach emotionaler Zuwendung werden  
 anhaltend und in ausgeprägter Form übersehen und nicht beantwortet. 
 Außerdem können Kinder einer seelischen Misshandlung ausgesetzt sein, wenn nach einer  
 Trennung der Eltern gezielt die Entfremdung von einem Elternteil angestrebt wird.  

 
       Mögliche Folgen:  

 Psychische Erkrankungen (z.B. Persönlichkeitsstörungen), vermindertes Selbstbewusstsein, 
Aggressivität, die Gefahr auch im Erwachsenenalter Opfer von Gewalt zu werden, Angstzustände 
etc.. 

 
3.3 Sexueller Missbrauch 

Sexueller Missbrauch ist immer dann gegeben, wenn ein Mädchen oder Junge von einem Erwachsenen 
oder älteren Jugendlichen als Objekt der eigenen sexuellen Bedürfnisbefriedigung benutzt wird. Kinder 
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und Jugendliche sind aufgrund ihrer kognitiven und emotionalen Entwicklung nicht in der Lage, sexuellen 
Beziehungen zu Erwachsenen wissentlich zuzustimmen. Fast immer nutzt der Täter ein Macht- oder 
Abhängigkeitsverhältnis aus. 
Sexueller Missbrauch ist körperliche und psychische Gewaltanwendung und Machtausübung mittels 
sexueller Handlungen am Körper und an der Seele eines Mädchens oder Jungen. 
Unter sexuellen Missbrauch sind sämtliche als potenziell schädlich angesehenen sexuell motivierten 
Handlungen zu verstehen. Es werden auch sexuelle Handlungen ohne Körperkontakt wie 
Exhibitionismus, oder Anbieten von pornographischem Material zum sexuellen Missbrauch gezählt. 
 

       Beispiele: 
Sexueller Missbrauch beginnt bei sexuellen Übergriffen, wie verbaler Belästigung, voyeuristischem 
Taxieren des kindlichen Körpers, aber auch flüchtigen Berührungen des Genitalbereichs oder der 
Brust über der Kleidung.  
Um Missbrauch handelt es sich, wenn sexuelle Handlungen am Körper des Kindes stattfinden oder 
der Erwachsene bzw. Jugendliche sich entsprechend anfassen lässt, z.B. die Genitalien des Kindes 
manipuliert, ihm Zungenküsse gibt, sich vom Kind befriedigen lässt. Zu den schweren Formen zählen 
Vergewaltigungen aller Art: vaginal, oral, anal. Es gibt auch Missbrauchshandlungen, die den Körper 
des Kindes nicht direkt einbeziehen, z.B., wenn jemand vor einem Kind masturbiert, sich 
exhibitioniert, dem Kind gezielt pornografische Darstellungen zeigt oder es zu sexuellen Handlungen 
an sich selbst, beispielsweise auch vor der Webcam, auffordert. 

 
         Mögliche Folgen: 

        Traumata, Gefühl der Wertlosigkeit, starkes Schamgefühl, selbstdestruktives Verhalten, Bettnässen, 
        chronisches Weglaufen, wiederholte Suizidversuche, Schäden der körperlichen oder seelischen 
        Entwicklung, Essstörungen, chronische Schmerzen, Alpträume, körperliche Verletzungen im  
        Intimbereich, die Gefahr, selbst zum Täter zu werden, oder als Erwachsener nochmals Opfer zu  
        werden.  

 
3.4 Vernachlässigung 

Vernachlässigung ist die andauernde oder wiederholte Unterlassung fürsorglichen Handelns durch 
sorgeberechtigte Personen.  

 
         Beispiele und Folgen: 
         Unter körperlicher Vernachlässigung versteht man unzureichende Versorgung z.B.: mit: 

- Nahrung und Flüssigkeit 
Mögliche Folgen: ausgemergelt, dehydriert, mangelnde Konzentration, anfällig für Krankheiten 

- sauberer Kleidung und Hygiene 
Mögliche Folgen: Mobbing, Ausgrenzung, Schamgefühl, erhöhtes Risiko für Erkrankungen 
 
 

- Wohnraum  
Mögliche Folgen: Verletzungsgefahr (z.B. offene Stromkabel, Baustelle), Erkrankungen (z.B. 
aufgrund von Schimmel oder fehlender Heizung) 

- Medizinischer Versorgung  
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Mögliche Folgen: Nichterkennen von Behandlungsbedürftigen Erkrankungen, Chronifizierung 
von Erkrankungen, daraus können Einschränkungen in der gesundheitlichen Unversehrtheit 
entstehen 
 

Unter kognitiver und erzieherischer Vernachlässigung versteht man z. B.: 
- Mangel an Konversation, Spiel und anregenden Erfahrungen  

Mögliche Folgen: Sprach- und Lernrückstände, sozialer Rückzug, Probleme im Kontakt mit 
Gleichaltrigen 

- fehlende erzieherische Einflussnahme auf einen unregelmäßigen Schulbesuch,  
Mögliche Folgen: mangelnde Schulbildung, mögliche Probleme bei der Berufsfindung 

- fehlende erzieherische Einflussnahme auf Delinquenz oder Suchtmittelgebrauch 
Mögliche Folgen: Abhängigkeit, Begehen von Straftaten, soziale Ausgrenzung von 
Gleichaltrigen 

- fehlende Beachtung eines besonderen und erheblichen Erziehungs- oder Förderbedarfs 
Mögliche Folgen: Verfestigung von Entwicklungs- und Verhaltensstörungen, soziale 
Ausgrenzung 
 

Unter emotionaler Vernachlässigung versteht man z.B.: 
- Mangel an Wärme in der Beziehung zum Kind,  

Mögliche Folgen: Bindungsstörung, Aggressivität, mangelndes Selbstwertgefühl, 
Grenzenlosigkeit 

- fehlende Reaktion auf emotionale Signale des Kindes 
Mögliche Folgen: Bindungsstörung, emotionaler Rückzug, Probleme eigene Gefühle 
wahrnehmen zu können, Aggressivität, selbstverletzendes Verhalten 

- unzureichende Beaufsichtigung - das Kind bleibt längere Zeit alleine und auf sich gestellt und 
/ oder es erfolgt keine Reaktion auf eine längere unangekündigte Abwesenheit des Kindes  
Mögliche Folgen: Verlustängste, Gefahr der Verletzung, Bindungsstörung 

 

3.5. Sonderformen der Kindeswohlgefährdung 

3.5.1. Münchhausen-by-proxy-Syndrom  

 Das Münchhausen-by-proxy-Syndrom ist eine ungewöhnliche Form der Kindesmisshandlung.  
 Definition von Rosenberg (1987): 

- Erkrankungen eines Kindes werden durch eine nahe Bezugsperson, beispielsweise die 
Mutter, fälschlich angegeben, vorgetäuscht oder künstlich erzeugt bzw. aufrechterhalten. 

- Das Kind wird, häufig wiederholt, zu medizinischen Untersuchungen und Behandlungen 
vorgestellt. 

- Die wahren Ursachen für das angegebene oder vom Kind gezeigte Beschwerdebild werden 
bei medizinischen Vorstellungen nicht angegeben. 

- Eventuell vorhandene akute Symptome oder Beschwerden beim Kind bilden sich zurück, 
wenn es zu einer Trennung von der verursachenden Person kommt. 

 
Bei den Täterinnen handelt es sich häufig um Frauen, die selber einen medizinischen Beruf erlernt 
haben oder in irgendeiner Form zu medizinischen Berufen einen Bezug haben. Sie haben damit eine 
gewisse Fachkenntnis. 
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3.5.2. Gefährdende traditionelle Erziehungspraktiken 

Aufgrund zunehmendem Zuzug von verschiedenen Bevölkerungsgruppen muss eine weitere 
Gefährdungsform, im Sinne von gefährdenden traditionellen Erziehungspraktiken, beachtet werden. 
Darunter sind Erziehungspraktiken zu verstehen, die im Herkunftsland der Familien teilweise gängige 
Praxis sind, in Deutschland aber unter den Begriff der Kindeswohlgefährdung fallen. Zu nennen wären 
hier: 

- weibliche Genitalverstümmelung 
- Zwangsheirat von Minderjährigen 
- körperliche Züchtigung, teilweise auch mit Gegenständen 

3.5.3. Autonomiekonflikt 

Von kindeswohlgefährdenden Autonomiekonflikten wird gesprochen, wenn Sorgeberechtigte 
gegenüber Kindern und Jugendlichen mit Zwang wichtige Lebensentscheidungen (z. B. Schul- und 
Berufsentscheidungen, Heirat) oder Entscheidungen zum Lebensstil (z. B. die sexuelle Orientierung 
betreffend) gegen den Willen der Betroffenen durchzusetzen versuchen.  

3.5.4. Eskalierte Partnerschaftskonflikte und Eskalierte Trennungs- und Sorgerechtskonflikte 

Hier wird das Kind wiederholt Zeuge gewaltsamer Auseinandersetzungen zwischen den Eltern, oder 
ist dem Dauerkrieg der getrennten Eltern ausgesetzt. Werden Kinder wiederholt Zeuge gewaltsamer 
Auseinandersetzungen zwischen den Eltern oder sind sie einem Dauerkrieg der getrennten Eltern 
ausgesetzt, kann dies zu schwerwiegenden psychischen Belastungen führen, die im Einzelfall als 
Kindeswohlgefährdungen zu werten sind. 

 

4. Risikofaktoren bezogen auf die Gefährdungsformen Vernachlässigung und 
Misshandlung  

 
Risikofaktoren begründen alleine keine Kindeswohlgefährdung. Ausnahmen sind vor allem sehr schwere 
Suchterkrankungen oder psychische Erkrankungen eines allein oder hauptsächlich betreuenden Elternteils. 
Risiko- und auch Schutzfaktoren spielen aber immer eine Rolle, wenn die Gefahr fortgesetzter oder 
wiederholter Gefährdung beurteilt werden muss. Die wichtigsten Faktoren werden nachfolgend nur 
aufgelistet. Nähere Erläuterungen finden sich u. a. im Handbuch zur Kindeswohlgefährdung nach § 1666 
BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD).1  

4.1. Auf Eltern bezogen  

- eigene Misshandlungs-, Missbrauchs-, Vernachlässigungserfahrungen  
- altersunangemessene Erwartungen bezüglich der Fähigkeiten und der Selbstständigkeit des 

Kindes 
- eingeschränktes Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse des Kindes 
- überdurchschnittlich ausgeprägte Gefühle der Belastung durch das Kind 
- überdurchschnittlich ausgeprägte Gefühle der Hilflosigkeit in der Erziehung und des 

Verlustes von Kontrolle über das Kind 
                                                           
1 Vgl.: Kindler H., Lillig S., Blüml H., Meysen T. & Werner A. (Hg.) (2006). Handbuch Kindeswohlgefährdung nach § 1666   
          BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD). München: Deutsches Jugendinstitut e.V. 
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- feindselige Erklärungsmuster für Problemverhaltensweisen des Kindes  
- negativ verzerrtes Bild des Kindes 
- überdurchschnittlich ausgeprägte Zustimmung zu harschen Formen der Bestrafung 
- Unterschätzung negativer Auswirkungen kindeswohlgefährdender Verhaltensweisen 
- eingeschränkte Fähigkeit oder Bereitschaft, eigene Bedürfnisse zugunsten kindlicher 

Bedürfnisse zurückzustellen 
- Suchterkrankungen der Eltern/des Elternteils 
- Psychische Erkrankung der Eltern/des Elternteils 
- sehr junge Eltern 
- bindungsschwache / bindungsgestörte Eltern 

 
4.2. Auf die Familienstruktur bezogen 

- Stressbelastung z. B.: belastende Arbeitssituation, Arbeitslosigkeit, Schulden, Armut 
- häufige Partnerkonflikte  
- wiederholte partnerschaftliche Gewalt 
- soziale Isolierung 

 
4.3. Auf das Kind bezogene Risikofaktoren  

- Vorgeburtliche Schädigungen, z.B. Fetales Alkohol Syndrom (FAS) 
- Geburtsschäden, z.B. Sauerstoffmangel 
- Behinderungen 
- Entwicklungsrückstände 
- Regulationsstörungen = fehlende Selbstregulationsmöglichkeiten des Kleinkindes 

ausgeprägt als   
- Schrei-, Schlaf-, Fütterstörung z.B. bei Frühgeborenen 
- problematisches Temperament, Verhaltensauffälligkeiten  

 
 
5. Schutzfaktoren bezogen auf die Gefährdungsformen Vernachlässigung und 

Misshandlung  
 

5.1. Auf die Eltern bezogen 

- Gesundheit 
- ein ausgeglichenes Temperament 
- spezifische Begabungen und Interessen  
- intellektuelle Leistungsfähigkeit 
- emotionale Belastbarkeit 
- Empathiefähigkeit 
- Durchhaltevermögen  
- unterstützende Beziehungen oder Netzwerke 
- ökologische Ressourcen  

 
5.2. Auf die Familienstruktur bezogen 

- Soziale Eingebundenheit 
- unterstützende familiäre Beziehungen 
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- gesetzliche Möglichkeiten – Gewaltenschutzgesetz 
 

5.3. Auf das Kind bezogen 

- gute Selbstregulationsfähigkeit, Tendenz zu positiver Stimmung, gutes Selbstvertrauen 
- Gesundheit 
- körperliches und intellektuelles Leistungsvermögen  
- Attraktivität, ein gewinnendes Wesen 
- Begabungen und Interessen 
- positive soziale Beziehungen des Kindes in einem oder mehreren Lebensbereichen, 

insbesondere zu engen erwachsenen Bezugspersonen 
- Stärken in der Schule 
- besondere sportliche, handwerkliche oder technische Fähigkeiten 
- positive Freizeitinteressen 
- psychische und emotionale Stärken 
- verlässlich organisierte Bindungen im Kindergarten oder in der Schule 
- Helfersysteme, an die sich das Kind vertraulich wenden kann 
- vertraute, sichere Orte 

 

6. Strukturierte Gefährdungseinschätzung 
 

Nicht jede Mitteilung von Dritten über eine mögliche Kindeswohlgefährdung muss automatisch die 
Überprüfung und die Einleitung eines § 8a- Verfahrens nach sich ziehen. Zu unterscheiden gilt eine Mitteilung, 
die gewichtige Anhaltspunkte für eine mögliche Kindeswohlgefährdung beinhaltet und eine Mitteilung einer 
besorgten Person, deren Inhalt keine gewichtigen Anhaltspunkte für eine mögliche Kindeswohlgefährdung 
beinhaltet.  
 
Liegt ein gewichtiger Anhaltspunkt vor, erfolgt eine Prüfung der Gefährdungsmitteilung entsprechend den 
nachfolgend dargestellten Abläufen. Enthalten Hinweise keinen gewichtigen Anhaltspunkt, werden Familien 
mit einem freiwilligen Gesprächs- und gegebenenfalls Hilfeangebot trotzdem kontaktiert. Die weiteren 
rechtlichen Bestimmungen des § 8a SGB VIII und die nachfolgend dargestellten Abläufe spielen dann aber 
keine Rolle, sofern sich nicht im weiteren Verlauf gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung ergeben.  

 
6.1. Gewichtige Anhaltspunkte 

Der Begriff „Gewichtige Anhaltspunkte“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Er ist Bestandteil und Auslöser 
des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII. Gewichtige Anhaltspunkte stellen 
die Grundlage für das Tätigwerden des Jugendamtes im Kinderschutz dar. 

 
„Ein gewichtiger Anhaltspunkt für eine Kindeswohlgefährdung besteht, wenn Kinder und Jugendliche 
selbst über eine Misshandlungsform berichten und sich offenbaren. Liegt eine solche Offenbarung der 
Kinder und Jugendlichen nicht vor, so können gewichtige Anhaltspunkte auch anhand von Aussagen 
Dritter oder auch anhand von Situationen und Befunden bestehen, die von Fachkräften beobachtet und 
erhoben, danach dokumentiert und ausgewertet und eingeschätzt werden.“2  

                                                           
2 AWMF (Hg.) (07.02.2019). Kinderschutzleitlinie, S. 15. 
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„So können z.B. Verletzungshinweise oder andere Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen 
vorliegen, die zu dem Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung führen. Fachkräfte sollen bei jedem 
Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung sowohl den Alters- und Entwicklungsstand der Kinder und 
Jugendlichen als auch die Kontextfaktoren berücksichtigen.“3 

 
Gewichtige Anhaltspunkte sind beispielsweise: 

- Misshandlungsspuren 
- Aussagen des Kindes über Misshandlungen/Missbrauch 
- Mangelversorgung des Kindes (Ernährung, gesundheitliche Bedrohung durch 

Hygienemängel) 

6.2. Visualisierung: Schwelle der Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 AWMF (Hg.) (07.02.2019). Kinderschutzleitlinie, S. 15. 

Kindeswohlgefährdung  

Eine dem Wohl des Kindes 

entsprechende Erziehung ist in 

ausreichender Form 

gewährleistet 

(Grundversorgung) 

HzE § 27 ff SGB VIII 

 Freiwillige Mitarbeit der 

Eltern. Eltern können Hilfe 

auch ablehnen. 

§ 42 SGB VIII 

Schwelle der 

Kindeswohlgefährdung 

nach § 8a SGB VIII 

Gewichtige 

Anhaltspunkte  

§ 8a SGB VIII 

Intervention auch gegen 

den Willen der Eltern 

Klärungsprozess 

Ausmaß von 

Hilfebedarf/Gefährdung 
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6.3. Gefährdungseinschätzung anhand von drei Fragen  

 

1. Was tun die Eltern Schädliches? (Im Verhältnis zu den Bedürfnissen des Kindes) 
2. Was unterlassen die Eltern Notwendiges? (Im Verhältnis zu den Bedürfnissen des Kindes) 
3. Welche Beeinträchtigung ist bereits eingetreten? (Im Verhältnis zu den Bedürfnissen des Kindes) 

 

Leitfragen für konkrete Beobachtungen 

- Was wurde beobachtet? 
- Wer hat es beobachtet? 
- Wann wurde es beobachtet? 
- Wie häufig wurde es beobachtet? 
- Wo wurde es beobachtet? (Kontext) 

 

Um die abschließende Einschätzung über eine Kindeswohlgefährdung treffen zu können müssen 
folgende Punkte eingeschätzt werden: 

Gegenwärtige Gefahr = konkrete Beobachtungen und Wahrnehmungen 

Risiko –oder Belastungsfaktoren = belastende Lebensumstände von Kindern und Familie 

Schutzfaktoren/ Ressourcen = Fähigkeiten, Kompetenzen, soziale Unterstützungssysteme von 
Kindern und Eltern. 

 
6.4. Vorgehensweise bei der Gefährdungseinschätzung 

Unmittelbar nach dem Bekanntwerden von Hinweisen auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung prüft die 
zuständige Bezirkssozialarbeiter*in bzw. die Fachkraft, die den Hinweis entgegengenommen hat 
gemeinsam mit der Sachgebietsleitung, ob die erhaltenen oder selber in Erfahrung gebrachten Hinweise 
gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung darstellen oder ob es sich um die 
Mitteilung besorgniserregender Umstände handelt. 

6.4.1. Es liegen gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vor 

Handelt es sich bei den Hinweisen um gewichtige Anhaltspunkte für eine 

Kindeswohlgefährdung, wird das Kinderschutzverfahren ausgelöst und durchgeführt (siehe 

Ablaufdiagramm, Anhang 1). 

Die erste Kontaktaufnahme zur Überprüfung der gewichtigen Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung wird von zwei Fachkräften in Co-Arbeit (Vier-Augen-Prinzip) durchgeführt. 
Im weiteren Fallverlauf wird immer wieder geprüft, an welcher Stelle Co-Arbeit notwendig ist, etwa 
bei schwierigen Elterngesprächen, bei familiengerichtlichen Anhörungen etc.. 
 
6.4.2. Es liegen keine gewichtigen Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vor 

Ergibt die Prüfung der Hinweise, dass es sich dabei nicht um gewichtige Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung handelt, sondern um die Mitteilung besorgniserregender Umstände von 
Familien / Kindern / Jugendlichen, die möglicherweise einen Hilfebedarf auslösen, wird das 

Kinderschutzverfahrens nicht ausgelöst. Stattdessen wird Kontakt zu den Familien / Kindern / 
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Jugendlichen aufgenommen, um zu klären, ob ein Bedarf besteht. Die Erstkontaktaufnahme erfolgt 
in der Regel alleine durch die zuständige Fachkraft. Es wird ein Aktenvermerk erstellt. 
Aus der Klärung mit der Familie können sich gewichtige Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung ergeben und dadurch das Kinderschutzverfahren trotzdem in Gang gesetzt 
werden (siehe Ablaufdiagramm, Anhang 1). 

 

7. Besonderheiten bei einem Verdacht auf sexuellem Missbrauch  

Der Umgang mit Verdachtsfällen auf sexuellen Missbrauch bedeutet eine große Herausforderung. Es muss 
stets behutsam und besonnen vorgegangen werden, gleichzeitig aber auch entschieden und konsequent 
gehandelt werden, um unnötiges Zuwarten zu verhindern. Es sollte möglichst zügig geklärt werden, ob sich 
der Missbrauchsverdacht bestätigt, um das betroffene Kind nachhaltig zu schützen. In jedem Fall ist eine 
individuelle Betrachtung und Bewertung, sowie Planung der nächsten Schritte notwendig. Ein rein 
standardisiertes Vorgehen ist aufgrund der Komplexität und Vielschichtigkeit einzelner Fälle nicht möglich.  

Grundsätzlich sind auch bei der Gefährdungseinschätzung dieser Form der Kindeswohlgefährdung die 
sorgeberechtigten Eltern und natürlich auch das mutmaßlich betroffene Kind einzubeziehen. Die 
sorgeberechtigten Eltern sind unter Umständen nicht in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen, wenn 
ihre Rolle im vorliegenden Verdachtsfall unklar ist oder sie gar selbst im Verdacht stehen, den Missbrauch zu 
begehen. Ebenfalls könnte von einer Einbeziehung der sorgeberechtigen Eltern dann abzusehen sein, wenn 
diese in einer so engen Beziehung zu dem Täter/der Täterin stehen und/oder sich in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zu diesem/dieser befinden, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in der Lage 
sind, ihr Kind zu schützen, sondern den Missbrauch vertuschen.   

Die Form der Beteiligung des Kindes erfolgt abhängig von dessen Alter und Reife. Das Gespräch ist mit 
offenen Fragen zu führen, sodass das Kind die Möglichkeit bekommt, seine Geschichte zu erzählen. Es wird 
empfohlen, die Aussagen des Kindes möglichst wortwörtlich zu dokumentieren.  

Im Rahmen der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen hat das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald im 
Oktober 2019 einen Handlungsleitfaden bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch herausgegeben, in welchem 
auf die Besonderheiten dieser Gefährdungsform ausführlich eingegangen wird. Auf diesen, im Anhang 
(Anhang 2) befindlichen Handlungsleitfaden wird hiermit verwiesen.  
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8. Kinderschutzintervisionsteams 

Das Intervisionsteam besteht aus: 

- zuständige Fachkraft 
- Sachgebietsleitung der zuständigen Fachkraft 
- Sachgebietsleitung des anderen Teams 
- eine Fachkraft der Familienberatungsstelle (Rolle der Insoweit erfahrenen Fachkraft) 

 
Fälle, die in das Intervisionsteam eingebracht werden müssen: 

- bei kontroversen Einschätzungen verschiedener Fachkräfte  
- bei sexuellem Missbrauch 

 
Die zuständige Fachkraft muss das Intervisionsteam aktivieren und dort den Fall zur Intervision strukturiert 
vortragen. Das Ergebnis der Intervision wird von der zuständigen Fachkraft dokumentiert. Zur Vorbereitung 
und Vorstellung des Falls dient der Bogen für Kinderschutzintervisionsteam (Anhang 3) und wird im Voraus 
an die Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Das Ergebnis wird ebenfalls auf diesem Bogen zur 
Dokumentation festgehalten und von allen Teilnehmenden unterschrieben. 

 

9. Einbeziehung der Leitung 

Die Sachgebietsleitung wird bei Eingang der Mitteilung eines Verdachtes auf Kindeswohlgefährdung 
unverzüglich von der Fachkraft informiert. Die Fachkraft klärt sogleich mit der Sachgebietsleitung, ob 
gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung aus der Mitteilung hervorgehen. Die zuständige 
Fachkraft und die Sachgebietsleitung beraten die Mitteilung und die folgenden Einschätzungen und 
Vorgehensweisen in der nächstmöglichen Teamsitzung (siehe Ablaufdiagramm, Anhang 1). 
 
Die Amtsleitung wird von der Sachgebietsleitung einbezogen bei: 

- kontroversen Einschätzungen verschiedener Fachkräfte 
- sexuellem Missbrauch 
- Mitteilungen an die Staatsanwaltschaft 
- Anrufungen des Familiengerichtes/Erörterungen 

 

10. Mitteilung an die Staatsanwaltschaft/Polizei 

Die Datenübermittlung an die Staatsanwaltschaft kann im Einzelfall zur Abwendung einer 
Kindeswohlgefährdung gemäß § 69 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 SGB X in Verbindung mit § 8a SGB VIII zulässig sein. 
Die Übermittlung der Daten kann im Einzelfall im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Jugendamtes gemäß § 
8 a Abs. 3 S. 2 SGB VIII zur Gefahrenabwehr für das betroffene Kind und / oder präventiv für andere Kinder 
(etwa bei sexuellen Missbrauch, bei mehreren eventuell betroffenen Kinder in und außerhalb der Familie, 
usw…) erfolgen. Einer Datenübermittlung gemäß § 64 Abs. 2. SGB VIII steht nichts entgegen. Es muss 
dokumentiert werden, dass durch die Übermittlung dieser Daten der Erfolg der zu gewährenden Leistung 
durch das Jugendamt, nach eingehender Abwägung aller Aspekte, nicht in Frage gestellt ist. 
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11. Rufbereitschaft 

Die Rufbereitschaft des Jugendamtes findet in Co-Arbeit statt. Es gibt eine Fachkraft für die 
Vordergrundrufbereitschaft und eine weitere Fachkraft für die Hintergrundrufbereitschaft (siehe Konzeption 
Rufbereitschaft). Dadurch wird auch in der Rufbereitschaft das Vier-Augen-Prinzip gewahrt. 

 

12. Datenschutz und Kinderschutz 
 
Grundsätzlich gilt: 
§ 65 SGB VIII regelt, dass anvertraute Daten im Kontext von persönlichen und erzieherischen Hilfen nur 
weitergegeben werden dürfen, wenn eine Einwilligung von Betroffenen vorliegt oder / und, wenn die 
Weitergabe an das Familiengericht notwendig ist, um dem Schutzauftrag gem. § 8a nachzukommen oder / 
und unter den Voraussetzungen von § 203 und § 34 StGB (Verschwiegenheitspflicht und rechtfertigender 
Notstand). 
Die Eltern und Kinder / Jugendlichen sind gem. Art. 12, 13, 14 DS-GVO über ihrer Rechte aufzuklären und zu 
informieren. 
 
Im Kinderschutz gilt: 
Im Rahmen der Gefährdungseinschätzung sind gem. § 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII mehrere Fachkräfte zu 
beteiligen, dabei dürfen auch die besonders geschützten, anvertrauten Daten im Sinne von § 65 SGB VIII 
übermittelt werden. 
Das Jugendamt darf gem. § 62 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII zur Aufklärung des Sachverhaltes Daten bei Dritten 
erheben. 
Gem. § 82a Abs. 1 Nr. 2 SGB X offenbart das Jugendamt keine Daten der auskunftserteilenden Person, das 
gilt für Privatpersonen.  
Für Fachleute gilt: § 4 KKG befugt Berufsgeheimnisträger*innen – Lehrer*innen, Ärzt*innen, Berater*innen 
usw. – Daten weiterzugeben, wenn gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung vorliegen und die Gefahr 
für Kinder / Jugendliche nicht anders abgewendet werden kann. Sie müssen die Betroffenen auf die 
Datenweitergabe hinweisen, außer es würde dadurch der wirksame Schutz des Kindes / Jugendlichen infrage 
gestellt. 
 
Wenn zur Abwendung der Gefährdung andere Leistungsträger aus Sicht des Jugendamtes sofort tätig werden 
müssen, dann schaltet das Jugendamt diese Leistungsträger gem. § 8a Abs. 3 Satz 2 SGB VIII ein und 
übermittelt dazu die notwendigen Daten (§ 69 Abs. 1 Nr. 1 Nr. 2 SGB X). Das gilt auch, wenn unmittelbarer 
Zwang zur Abwendung einer Gefährdung angewendet werden muss. 
Bei einem Fallzuständigkeitswechsel oder Wohnortwechsel besteht eine Verpflichtung zur Weitergabe von 
Anhaltspunkten einer Kindeswohlgefährdung (§ 8a Abs. 5 und § 86c Abs. 2 SGB VIII). Es dürfen dabei auch 
anvertraute Daten (§ 65 Abs.1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII weitergegeben werden. 
Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Abs. 2 dürfen anvertraute Daten gem. § 65 Abs.1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII 
bei der Anrufung des Familiengerichtes, bei der Anhörung durch das Familiengericht, den familiengerichtlich 
bestellten Gutachter*innen und den Verfahrensbeiständ*innen weitergegeben werden. Es besteht gem. § 69 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB X eine Übermittlungsbefugnis. 
Die Eltern und Kinder / Jugendlichen sind gem. Art. 12, 13, 14 DS-GVO über ihrer Rechte aufzuklären und zu 
informieren. 
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13. Wechsel der Zuständigkeit / Schließung der Akte 

Wechsel der Sachbearbeiterzuständigkeit 

- Übergabegespräch 
- Aktenvermerk mit Feststellung zur Vollständigkeit der Hilfeplanung. 
- Sachgebietsleitung zeichnet ab. 

 
Wechsel der Zuständigkeit des Jugendamtes 

- Anschreiben an das neu zuständige Jugendamt.  
- Wichtige Fallinformationen und Akteninhalte (Kopie) werden an das neu zuständige Jugendamt 

                übergeben. 
- Sachgebietsleitung zeichnet ab. 

 
Schließung der Akte 

- Abschließende Stellungnahme zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung.  
- Sachgebietsleitung zeichnet ab. 
- Nach Beendigung des Falles wird die Akte an das Sekretariat weitergeleitet 

 
 

14. Anhänge 

 
Anhang 1: Ablaufschema zur Einschätzung einer möglichen Kindeswohlgefährdung 

Anhang 2: Ablaufschema zur Inobhutnahme 

Anhang 3: Handlungsleitfaden bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch, Landratsamt Breisgau- 
                   Hochschwarzwald, Stand Oktober 2019 mit Anlagen 1 und 2 

Anhang 4: Bogen für Kinderschutzintervisionsteam zur Vorbereitung und Dokumentation 

 

 

 

 



 

Anhang 1: Ablaufschema zur Einschätzung einer möglichen Kindeswohlgefährdung  



 

 

Anhang 2: Ablaufschema zur Inobhutnahme 



  

Anhang 3: Handlungsleitfaden bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch, Landratsamt Breisgau- 
                   Hochschwarzwald, Stand Oktober 2019 

 

 

  



  

  



  

 



  

  



  

  



  

  



  

 



  

  



  

  



  

  



  

 



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

Anhang 4: Bogen für Kinderschutzintervisionsteam zur Vorbereitung und Dokumentation 

Jugendamt Freudenstadt 
Arbeitshilfe Nr.  
Stand:09.07.2020 
 

 
 

 
 

Bogen für Kinderschutzintervisionsteam 
zur Vorbereitung und Dokumentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genogramm  

Falldarstellung  

Fragestellung  

 

Jugendamt 

# 
Zimmer  # 
Landhausstr. 34, Freudenstadt 
Tel.  07441 920-# 
Fax  07441 920-99# 
#@landkreis-freudenstadt.de 
 
Postanschrift:  
Postfach 6 20, 72236 Freudenstadt 
Tel.  07441 920-0 
Fax  07441 920-999900 
post@landkreis-freudenstadt.de 
www.landkreis-freudenstadt.de 

 
Sprechzeiten: 
Nach Vereinbarung 



 

Dokumentation 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderschutzintervisionsteam am   ___________ 
 
   
Unterschrift zuständige/r Bezirkssozialarbeiter/in  Unterschrift Sachgebietsleitung 

 
  
Unterschrift Fachkraft der Familienberatungsstelle  Unterschrift Sachgebietsleitung anderes Team  
(Rolle der Insoweit erfahrenen Fachkraft) 
 

Hypothesen  

Ergebnis 
 

☐ Gefährdung Ja ☐ Gefährdung Nein 

Weitere Verfahrensschritte  


